
 

Satzungsmuster zur Erhebung von Hundesteuer 

(mit Erläuterungen) 

(Stand: 17.07.2015) 

 

 

 

ÄNDERUNGSJOURNAL 

Änderungen aktuelle Fassung 17.07.2015 gegenüber vorheriger Fassung 28.07.2014 

(Im Text sind die geänderten Passagen mit roter Schriftfarbe gekennzeichnet) 
 

 

Bezug 
(neuer Stand) 

Änderung 

§ 5 Alternativ Abs. 4 Satz 1 erhält die Ergänzung „oder diesem Typ" 

 

 



Erhebung der Hundesteuer, Satzungsmuster des GStB, Stand: 17.07.2015 Seite 2 

Satzungsmuster über die Erhebung von 

 Hundesteuer 

(mit Erläuterungen) 

Der Gemeinderat (Stadtrat, Ortsgemeinderat) hat auf Grund des § 24 der Gemeindeord-

nung (GemO) und der §§ 2 und 5 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) die folgen-

de Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

 

INHALTSÜBERSICHT: 

Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis gefunden. 

§ 1 
Steuergegenstand, Entstehung der Steuer 

(1) Steuergegenstand ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

(2) Die Steuer entsteht mit Beginn des Jahres, für das die Steuer festzusetzen ist. 

§ 2 
Steuerschuldner, Haftung 

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer einen Hund in seinen 

Haushalt1 aufgenommen hat. 

(2) Als Halter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf 

Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund in einer Ge-

meinde der Bundesrepublik bereits steuerlich erfasst ist. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall 

ein, sobald die Pflege, Verwahrung oder Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum 

von zwei Monaten überschreitet. 

(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als gemeinsam gehalten2. Halten 

mehrere Personen gemeinsam einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuld-

ner.  

§ 3 
Anzeigepflicht 

(1) Wer einen Hund hält, hat ihn binnen 14 Tagen nach Beginn der Haltung bei der Gemein-

de anzumelden. Bei der Anmeldung sind 

                                                

 Die zutreffende Bezeichnung ist im gesamten Satzungstext einzusetzen. 
1
 Es ist nicht erforderlich, dass sich der Hund räumlich im Haushalt im umgangssprachlichen Sinne, konkret also 

in der Wohnung oder im Haus des Hundehalters aufhält. Auch ein in einem Zwinger, auf einem nicht bebauten 
Grundstück oder einem Firmengelände untergebrachter Hund ist im hundesteuerrechtlichen Sinne im Haushalt 
des Halters aufgenommen. 
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1. Rasse3 

2. Geburtsdatum  

3. Herkunft und Anschaffungstag 

glaubhaft nachzuweisen. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund, der abgeschafft wurde, abhanden ge-

kommen oder gestorben ist oder mit dem er wegzieht, innerhalb von 14 Tagen abzumelden 

und die Hundesteuermarke zurückzugeben. Im Falle der Abgabe des Hundes sind bei der 

Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzugeben. Falls der Erwerber in einer ande-

ren Gemeinde wohnt oder der Halter in eine andere Gemeinde umzieht, wird diese unterrich-

tet. 

(3) Ändern sich die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung, so 

hat der Hundehalter dies binnen 14 Tagen anzuzeigen. 

§ 4 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit Anfang des auf die Aufnahme eines Hundes in einen Haus-

halt folgenden Monats, frühestens mit dem Monat, in dem er drei Monate alt wird. 

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abgeschafft 

wird, abhandenkommt oder stirbt. Kann der genaue Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden, 

endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats der Abmeldung. 

(3) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters beginnt die Steuerpflicht entsprechend Absatz 1 

und endet entsprechend Absatz 2 Satz 1. 

§ 5 
Steuersatz 

Die Steuer beträgt jährlich: 

1. … Euro für den ersten Hund 

2. … Euro für den zweiten Hund  

3. … Euro für jeden weiteren Hund4 

§ 6 
Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Steuerschuld wird durch Abgabenbescheid als Jahressteuer festgesetzt.  

                                                                                                                                                   

2
 Vgl. hierzu OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 20.05.2014, 6 A 11242/13.OVG. 

3
 Die Rasse darf aus Gründen des Datenschutzes nur erfragt werden, wenn diese Angabe steuerrelevant ist. 

4
 Alternativen: 

Die Steuer beträgt jährlich … Euro für jeden Hund. 
Der Steuersatz pro Hund wird jährlich in der Haushaltssatzung festgelegt. 
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(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Abgabenbescheides für 

die zurückliegende Zeit und dann vierteljährlich am 15. Februar, am 15. Mai, 15. August und 

15. November mit jeweils einem Viertel des Jahresbetrages fällig. 

(3) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Jahres, so ist eine Steuer auf den der 

Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag festzusetzen.5 

(4) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 

1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag soll spätestens bis zum 

30. September des vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden. 

(5) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im 

Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung fest-

gesetzt werden. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntma-

chung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 

Steuerbescheid zugegangen wäre. 

§ 7 
Steuerbefreiung 

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser oder sonst völlig hilfloser Per-

sonen6
 unentbehrlich sind. Die Blindheit, Gehörlosigkeit oder völlige Hilflosigkeit kann mit 

einem Schwerbehindertenausweis oder ärztlichen Gutachten nachgewiesen werden. 

2. Rettungshunden, die regelmäßig und uneingeschränkt im Bereich des Feuerwehr-, Sani-

täts- oder Rettungsdienstes oder bei einer staatlich anerkannten und/oder im öffentlichen 

Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisation eingesetzt sind und die Ausbildung und 

Prüfung nach der „Dienstvorschrift für die Ausbildung und Prüfung von Rettungshunden 

der Feuerwehr-Facheinheiten Rettungshunde/Ortungstechnik (RHOT) bei den Feuerweh-

ren in Rheinland-Pfalz“ oder die „Gemeinsame Prüfungs- und Prüferordnung für Ret-

tungshundeteams gemäß DIN 13050“ oder eine vergleichbare Ausbildung und Prüfung 

mit Erfolg abgelegt haben. Die Ablegung der Ausbildung und Prüfung sowie der regel-

mäßige und uneingeschränkte Einsatz sind auf Anforderung von der betreibenden Orga-

nisation schriftlich nachzuweisen.  

3. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierheimen oder ähnlichen 

Einrichtungen untergebracht sind, 

4. Schweißhunden von anerkannten Führerinnen und Führern im Sinne des § 35 Abs. 4 

Landesjagdgesetz.7 

(2) Hunde, für die nach Abs. 1 Steuerbefreiung gewährt wird, sind bei der Bemessung der 

Steuer für zu versteuernde Hunde nicht in Ansatz zu bringen. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 wird Steuerbefreiung nur für einen Hund gewährt.  

                                                

5
 Alternativ: Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Jahres, so ist die Steuer anteilsmäßig auf volle 

Kalendermonate zu berechnen.  

6
 Zur Begrifflichkeit der „völligen Hilflosigkeit“ sowie der „Unentbehrlichkeit“ wird auf folgende Entscheidungen 

verwiesen: Urteil des Bayerischen VGH vom 07.08.1978, 11 IV 78, Urteil des VG Augsburg vom 28.11.2007, Au 6 

K 07.612, Urteil des VG Würzburg vom 26.11.2014, W 2 K14.1. 

7
 Zur Anerkennung und Kenntlichmachung von Schweißhunden anerkannter Führerinnen und Führer vgl. auch 

§ 43 Landesjagdverordnung 
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§ 8 
Steuerermäßigung 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten 

von Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten Ge-

bäude in mehr als 200 m Luftlinie8 entfernt liegen, erforderlich sind, jedoch für höchstens 

zwei Hunde.  

(2) Werden von einem Hundehalter neben Hunden, für welche die Steuer nach Abs. 1 ermä-

ßigt wird, voll zu versteuernde Hunde gehalten, so gelten diese für die Bemessung der Steu-

er als zweite oder weitere Hunde. 

§ 9 
Allgemeine Bestimmungen für die Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 

(1) Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird wirksam mit Beginn des auf die Antrag-

stellung folgenden Monats.  

(2) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck geeignet sind; dies kann von der 

Vorlage eines entsprechenden Nachweises abhängig gemacht werden, 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen eines Vergehens gegen 

tierschutzrechtliche Bestimmungen belangt wurde, 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unter-

kunftsräume vorhanden sind, 

4. in den Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 3 ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, den Er-

werb, die Veräußerung und die Abgänge der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt 

werden. 

§ 10 
Überwachung der Anzeigepflicht 

(1) Für jeden Hund wird eine Hundesteuermarke ausgegeben, die außerhalb der Wohnung 

oder des befriedeten Grundbesitzes sichtbar vom Hund zu tragen ist. Andere Gegenstände, 

die der Steuermarke ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht angelegt werden. Bei Verlust der 

Steuermarke wird auf Antrag eine Ersatzmarke ausgehändigt. Bei der Abmeldung des Hun-

des ist die Steuermarke an die Gemeinde zurückzugeben. 

(2) Die Gemeinde kann in Abständen von mindestens einem Jahr im Gemeindegebiet Hun-

debestandsaufnahmen durchführen. Dabei können folgende Daten erhoben werden: 

1. Name und Anschrift des Hundehalters 

2. Anzahl der gehaltenen Hunde 

3. Herkunft und Anschaffungstag 

4. Geburtsdatum 

5. Rasse3. 

                                                

7 
Vgl. hierzu VG Trier, Urteil vom 21.01.2010, 2 K 574/09.TR 
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§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  

1. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 1 einen Hund nicht, oder nicht rechtzeitig oder feh-

lerhaft anmeldet,  

2. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet 

und/oder die Hundesteuermarke nicht zurück gibt,  

3. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 3 die Veränderung der Voraussetzungen für eine 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung nicht rechtzeitig anzeigt, 

4. als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 1 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder sei-

nes umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlau-

fen lässt oder dem Hund andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sind, an-

legt. 

5. die Auskunftspflicht verletzt, die im Zusammenhang mit der Hundebestandsaufnahme 

gemäß § 10 Abs. 2 gegeben ist.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet 

werden. 

§ 12 
In-Kraft-Treten  

Diese Satzung tritt am… in Kraft; gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde über die Erhe-

bung der Hundesteuer vom … außer Kraft. 
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Eventuelle zusätzliche (steuerfreie Hundehaltung) oder alternative (Steuersatz, 

Gefährliche Hunde) Regelungen: 

(Bei Aufnahme dieser Regelung in die Satzung würden sich andere Regelungen und 

Verweise in der Satzung ggf. entsprechend verschieben. 

§ 7 a (zusätzlich) 

Steuerfreie Hundehaltung 

(1) Nicht besteuerbar ist nach Art. 105 Abs. 2a Grundgesetz insbesondere  

1. die Haltung von Hunden, die ausschließlich zur Berufsarbeit und Einkommenserzielung 

gehalten werden und hierfür notwendig sind. 

2. die Haltung von Diensthunden, wenn diese auf Weisung des Dienstherrn in den Haus-

halt aufgenommen werden, auf Kosten des Dienstherrn angeschafft wurden, in dessen 

Eigentum verbleiben und die Unterhaltungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln 

bestritten werden. 

3. die Haltung von Hunden, die von wissenschaftlichen Einrichtungen ausschließlich zu 

wissenschaftlichen Zwecken gehalten werden. 

(2) Die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit sind durch Vorlage entsprechender Nachwei-

se zeitnah zu belegen.  

Ändern sich die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit, so hat der Hundehalter dies binnen 

14 Tagen anzuzeigen. 

 

Für den Fall, dass von der Regelung des § 7 a (zusätzlich) Gebrauch gemacht wird:  

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  

1. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 1 einen Hund nicht, nicht rechtzeitig oder fehlerhaft 

anmeldet,  

2. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet 

und/oder die Hundesteuermarke nicht zurück gibt,  

3. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 3 und § 7a Abs. 2 Satz 2 die Veränderung der Vo-

raussetzungen für eine Steuerfreiheit, Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung nicht 

rechtzeitig anzeigt, 

4. als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 1 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder sei-

nes umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlau-

fen lässt oder dem Hund andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sind, an-

legt. 

5. die Auskunftspflicht verletzt, die im Zusammenhang mit der Hundebestandsaufnahme 

gemäß § 10 Abs. 2 gegeben ist.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet 

werden. 
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§ 5 (Alternativ) 

Steuersatz, Gefährliche Hunde 

(1) Die Steuer beträgt jährlich: 

1. … Euro für den ersten Hund 

2. … Euro für den zweiten Hund 

3. … Euro für jeden weiteren Hund. 

(2) Das Halten von gefährlichen Hunden wird gesondert besteuert. Die Steuer beträgt jähr-

lich: 

1. … Euro für den ersten gefährlichen Hund 

2. … Euro für den zweiten gefährlichen Hund 

3. … Euro für jeden weiteren gefährlichen Hund. 

(3) Gefährliche Hunde sind  

1. Hunde, die sich als bissig erwiesen haben, 

2. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie Wild oder Vieh hetzen oder 

reißen, 

3. Hunde, die in aggressiver oder Gefahr drohender Weise Menschen angesprungen 

haben, und 

4. Hunde, die eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, An-

griffslust, Schärfe oder andere in ihrer Wirkung vergleichbare Eigenschaft entwickelt 

haben. 

(4) Bei Hunden der Rassen 

 Pit Bull Terrier 

 American Staffordshire Terrier und 

 Staffordshire Bullterrier 

sowie Hunden, die von einer dieser Rassen oder diesem Typ abstammen, wird die Eigen-

schaft als gefährlicher Hund unwiderlegbar vermutet. 

Für den Fall, dass von der Regelung des § 5 (Alternativ) Gebrauch gemacht wird:  

§ 8 
Steuerermäßigung 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten 

von Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten Ge-

bäude in mehr als 200 m Luftlinie7 entfernt liegen, erforderlich sind, jedoch für höchstens 

zwei Hunde.  

(2) Von dieser Ermäßigung sind gefährliche Hunde gem. § 5 Abs. 3 ff. ausgenommen. 

(3) Werden von einem Hundehalter neben Hunden, für welche die Steuer nach Abs. 1 ermä-

ßigt wird, voll zu versteuernde Hunde gehalten, so gelten diese für die Bemessung der Steu-

er als zweite oder weitere Hunde. 
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Erläuterungen zum Satzungsmuster Hundesteuer 

Das Satzungsmuster wurde von einer Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Gemeinde- und 

Städtebundes und des Städtetages Rheinland-Pfalz unter Beteiligung des Ministeriums des 

Innern, für Sport und Infrastruktur erarbeitet. 

Zu § 7a (zusätzlich):  

Ziffer a:  

Nach einem Urteil des VG Trier vom 01.10.2009, 2 K 327/09.TR darf die Nichtbesteuerung  

eines für die Gemeinde gemäß Art. 105 Abs. 2 GG ohnehin nicht steuerbaren Tatbestandes  

nicht von der Durchführung eines förmlichen Befreiungsverfahrens abhängig gemacht wer-

den. 

Das OVG Nordrhein-Westfalen (Urteile vom 05.07.1995, 22 A 2104/94 und 23.01.1997, 

22 A 2455/96) und das OVG Lüneburg (Urteil vom 20.02.2002, 13 L 2306/99) schließen die 

Besteuerbarkeit einer juristischen Person als Hundehalter aus.  

Ungeachtet dessen hat die Arbeitsgruppe, welche das aktuelle Satzungsmuster zur Erhe-

bung der Hundesteuer in Rheinland-Pfalz erarbeitet hat, entscheiden, den Tatbestand, wo-

nach die Hundehaltung durch juristische Personen und Personenvereinigungen per se nicht 

besteuerbar ist, zu streichen.  

Hintergrund hierfür war, dass nicht selten zum Zwecke der Steuerersparnis auf die Halterei-

genschaft einer juristischen Person ausgewichen wurde. Ist eine juristische Person Halter 

des Hundes, dieser aber zur Verfolgung des Gegenstandes des Unternehmens offensichtlich 

nicht erforderlich, so stellt sich die Frage, nach dem Missbrauch von rechtlichen Gestal-

tungsmöglichkeiten nach § 42 Abgabenordnung. Es empfiehlt sich daher, bei der Hundehal-

tung durch juristische Personen zu prüfen, ob der Gegenstand des Unternehmens eine Hun-

dehaltung voraussetzt, erforderlich macht oder zumindest nachvollziehbar erscheinen lässt 

(Birk in Driehaus, Kommunalabgabenrecht, 23.Erg.Lfg., Rd.Nr 122).  

Ziffer f: 

Die Steuerfreiheit für Rettungshunde ist künftig als konstitutiver Befreiungstatbestand in § 7 

Abs. 1 Ziffer 2 des Satzungsmusters vorgesehen.  

Zu § 5 Alternativ:  

In einem Urteil vom 21.04.2010, 6 A 10038/10, Rd.Nr. 43 (bestätigt durch BVerwG, Be-

schluss vom 07.04.2011, 9 B 61.10) vertritt das OVG Rheinland-Pfalz die Auffassung, dass 

es der allgemeine Gleichheitssatz nicht gebietet, Hunde, deren Gefährlichkeit aufgrund ihrer 

Rasse vermutet wird, von der erhöhten Hundesteuer zu befreien, wenn ihre Ungefährlichkeit 

im konkreten Einzelfall nachgewiesen wird. Könnten Hundehalter durch einen positiven We-

senstest die erhöhte Besteuerung gänzlich vermeiden und nicht nur eine Steuerermäßigung 

herbeiführen, würde die Lenkungswirkung der erhöhten Besteuerung nämlich zumindest 

weitgehend aufgehoben. Ebenso hatte das BVerwG bereits in seinem Beschluss vom 28.06 

2005, 10 B 22/05 entschieden. 

Darüber hinaus hat der Hessische VGH in einem Urteil vom 06.12.2006, 5 UE 3545/04 Be-

denken gegen eine in einer Hundesteuersatzung vorgesehene Widerleglichkeit der Gefähr-

lichkeitsvermutung geäußert. Nach Auffassung des Gerichts verstößt es gegen den Gleich-

heitssatz, wenn eine Hundesteuersatzung, die einen erhöhten Steuersatz für "gefährliche 

Hunde" festlegt und dabei an die Zugehörigkeit zu bestimmten Hunderassen die Vermutung 

der Gefährlichkeit knüpft, bei einem Teil der im einzelnen aufgeführten Rassen die Widerle-

gung der Vermutung im Einzelfall zulässt, bei einem anderen Teil dagegen nicht, ohne dass 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/gkk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE013701377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


Erhebung der Hundesteuer, Satzungsmuster des GStB, Stand: 17.07.2015 Seite 10 

sich für diese Differenzierung aus kynologischen Feststellungen und Erkenntnissen zu ras-

sespezifischen Eigenschaften und Verhaltensweisen sachgerechte Gründe ableiten lassen. 

Ungeachtet der Frage, ob und inwieweit Aktualisierungsbedarf im Hinblick auf den im bishe-

rigen Satzungsmuster aufgeführten Katalog von Hunderassen besteht, sieht es die Arbeits-

gruppe in Anbetracht der vorstehend aufgeführten Rechtsprechung als offen an, ob und in-

wieweit die Unterscheidung zwischen Hunden, bei denen die Eigenschaft als gefährlicher 

Hund unwiderlegbar vermutet wird und solchen, bei denen die Vermutung der Gefährlichkeit 

durch geeignete Unterlagen, so z.B. ein tierärztliche Sachverständigengutachten wiederlegt 

werden kann (so noch OVG RP im Urteil vom 19.09.2000, 6 A 10789/00), einer gerichtlichen 

Überprüfung Stand halten würde.  

Gleichermaßen ist offen, ob die bisher im Satzungsmuster vorgesehene Regelung über den 

Nachweis der Nichtgefährlichkeit eines Hundes mit der Folge, dass dieser mit dem Steuer-

satz für einen nicht gefährlichen Hund herangezogen wird, einer gerichtlichen Überprüfung 

standhalten würde oder nicht zumindest dahingehend abgeändert werden müsste, dass bei 

Vorlage eines entsprechenden Nachweises lediglich eine Ermäßigung des erhöhten Steuer-

satzes für gefährliche Hunde vorgesehen werden kann.  

Vor dem Hintergrund dieser Rechtsunsicherheiten hat die Arbeitsgruppe entschieden, die 

bisherige Regelung in § 5 Abs. 5 des Satzungsmusters zu streichen. Selbstverständlich ist 

es den Kommunen – insbesondere mit Blick auf den mit der Erhebung der Hunde-

steuer verfolgten Lenkungszweck, nämlich die Zahl der gefährlichen Hunde in der 

Gemeinde zu begrenzen - unbenommen,  erweitere Rassekataloge und/oder Sachver-

ständigengutachten als Voraussetzung für eine Reduzierung der erhöhten Steuer in 

ihren Satzungen weiter vorzusehen. 

 


